
Stadt Lüdinghausen - BP Rohrkamp Nordwest

Flächenbilanz Planung 9.9.19

Plangebiet Fläche in qm Fläche in ha
16.174 qm 1,62 ha

Baunutzungen
Nr. Nutzungsart Fläche in qm Fläche in ha Prozent %

Gewerbegebiet 11.028 qm 1,10 ha 68,19 %
Mischbegiet 5.145 qm 0,51 ha 31,81 %

51.97

KD=51.97

KD=51.90

KD=52.00

KD=52.11

DN 300

KD=52.36

KD=52.33

KD=52.42

KD=52.63

KD=52.25

52.07

51.97

52.16

52.19
52.25

52.40

52.20

52.32
52.25

52.32

52.39
52.42

52.32

52.46 52.44

52.31

52.33

52.41

52.41

52.48

52.44

52.43

52.43

52.50

52.42

52.32
52.60

52.42

52.45

52.48

52.55

52.54

52.48

52.55

52.53

52.29

52.44

52.07

52.11

52.12

52.03
52.23

52.02

52.09

52.17

52.22
52.06

52.03

52.00

52.04
52.32

52.27

52.04

52.04

52.25
52.33

OK=51.92

OK=51.96

OK=51.91

OK=51.93

OK=51.94

OK=51.93

51.76

51.86

51.94

51.97

51.95

52.00

52.08

52.02

52.36

52.05

52.71

52.40

52.33

52.25

52.86

52.59

52.96

52.50

52.53

52.34

52.37 52.17

55.41

55.67
52.23

52.22

52.10

52.36

51.97

52.26

51.90

52.18

51.79

52.05

51.67

51.66
52.08

52.05

54.81

52.08

52.07

52.01

52.06

51.96
51.99

52.01

51.99

51.97

52.02

55.74

55.57

.

4

Nottengarten

Gleise

11
0 

K
V

11
0 

K
V

110 KV

538538

8

10

Rohrkamp

Rohrkamp

Werkstrasse

HsNr. 6

36

HsN
r. 

42

32

24

28

40

34

W
erkstrasse

44
12

23

102

49

51

Julius-M
aggi-Strasse

53

30

38

194

172

47

23

44

191

45

29
26

636

53

55

170

663

19

315

70

52

59

6

24

60

175

223

21

51

314

176
173

39

222

19

42

158

178

43

71

44

174

215

24

215

21

664

670

266

599

179

177

598

193

20

597
27

20
227

6

Kataster erhalten am 13.12.2018 von Vermesser Paßmann
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ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO

Mischgebiete, siehe textliche Festsetzungen Nr. 1MI

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21 BauNVO

Grundflächenzahl0,4

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO
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Satzungsbeschluß

Gewerbegebiete , siehe textliche Festsetzungen Nr. 1GE

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung  - BauNVO)  
in der Fassung der Bekanntmachung  vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786). 

Planzeichenverordnung  1990 (PlanZV 90) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung.

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen  - Landesbauordnung  2018 - (BauO NRW 2018) 
in der Fassung der Bekanntmachung  vom 03.08.2018 (GV NRW S. 421), in der zuletzt geänderten 
Fassung.

Gemeindeordnung  Nordrhein-Westfalen  (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen  (Landeswassergesetz  - LWG) in der Fassung 
der Bekanntmachung  vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz  (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S.2585), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz  (BNatSchG)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landesnaturschutzgesetz  (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung  vom 15. 
11.2016 (GV. NRW. S. 934), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung  
vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz  (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), in der zuletzt geänderten Fassung.

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes  (Verordnung über 
genehmigungsbedürftige  Anlagen - 4. BImSchV)  in der Fassung der Bekanntmachung  vom 
31.05.2017 (BGBl. I S. 1440), in der zuletzt geänderten Fassung.

RECHTSGRUNDLAGEN

A FESTSETZUNGEN
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

    
1.1 Mischgebiet
1.1.1 Innerhalb des festgesetzten Mischgebietes sind die sonst allgemein zulässigen Einzelhandelsbetriebe  

(§ 6 (2) Nr. 3 BauNVO)  sowie Gartenbaubetriebe  (§ 6 (2) Nr. 6 BauNVO), Tankstellen (§ 6 (2) Nr. 7 
BauNVO) und Vergnügungsstätten  im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 in den Teilen des Gebiets, die 
überwiegend durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind. (§ 6 (2) Nr. 8 BauNVO) unzulässig.

1.1.2 Innerhalb des im Süden des Plangebietes gekennzeichneten  Schutzstreifens der 110 kV-Freileitung 
sind Wohngebäude unzulässig.

1.1.3 Die gem. § 6 (3) BauNVO sonst ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Vergnügungsstätten  im Sinne 
des § 4a Abs. 3 Nr. 2 außerhalb der in Absatz 2 Nr. 8 bezeichneten Teile des Gebiets) sind innerhalb 
des festgesetzten Mischgebietes unzulässig.

1.2 Gewerbegebiet
1.2.1 Das Gewerbegebiet  wird nach Art der Betriebe und Anlagen und deren besonderen Bedürfnissen und 

Eigenschaften gegliedert und eingeschränkt .  Innerhalb des Gewerbegebietes  sind Betriebe und 
Anlagen der Abstandsklassen  I – VII der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeriums für Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft  und Verbraucherschutz  vom 6.6.2007 (V-3 - 8804.25.1) unzulässig. 

Ausnahmsweise zugelassen werden können Betriebe und Anlagen der Abstandsklasse VII (lfd. Nr. 
200 - 221),sowie Änderungen und Erweiterungen  des vorhandenen Betriebes der lfd. Nr. 191 des 
Abstandserlasses  2007 wenn die Sicherstellung des Immissionsschutzes  gutachterlich nachgewiesen 
wird.

1.2.2 Einzelhandelsbetriebe  sind im Gewerbegebiet  ausgeschlossen . Ausnahmsweise  können zugelassen 
werden: Verkaufsstätten  von im Plangebiet ansässigen Produktions- oder Handwerksbetriebe , sofern 
die Verkaufsfläche dem Hauptbetrieb deutlich untergeordnet  und sortimentsbezogen  dem 
Hauptbetrieb zugeordnet ist.

1.2.3 Innerhalb des im Süden des Plangebietes gekennzeichneten  Schutzstreifens der 110 kV-Freileitung 
sind die gem. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonal  sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter)  sowie ständige Arbeitsplätze  
nicht zulässig.

1.2.4 Im Plangebiet sind die gem. § 8 (3) Nr. 2 und 3 BauNVO ausnahmsweise  zulässigen Nutzungen 
(Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, Vergnügungsstätten)  nicht 
zulässig.

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
2.1.1 Die maximal zulässige Gebäudehöhen sind in den jeweiligen Teilen des Plangebietes in Meter ü. NHN 

festgesetzt. 

2.1.2 Eine Überschreitung der zulässigen Baukörperhöhen  für technisch erforderliche, untergeordnete 
Bauteile (z.B. Schornsteine, Masten, technische Aufbauten für Aufzüge) kann außerhalb des 
gekennzeichneten  Schutzstreifens der 110 kV-Freileitung  ausnahmsweise gem. § 16 (6) BauNVO um 
bis zu 3 m zugelassen werden. Die technische Erforderlichkeit  ist im Baugenehmigungsverfahren  
nachzuweisen.

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4)BauNVO)

3.1 Im Gewerbegebiet  ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Eine produktionsbedingte  bzw. 
betriebsbedingte  Überschreitung der Gebäudelängen (der Betriebshallenlängen)  von 50 m ist 
grundsätzlich zulässig, wobei die für eine offene Bauweise erforderlichen Grenzabstände  gem.
BauO NW einzuhalten sind.

4. FLÄCHEN ZUR ANPFLANZUNG UND / ODER MIT BINDUNGEN ZUM ERHALT VON
BÄUMEN UND STRÄUCHERN 
(gem. §  9 (1) Nr. 25 a / b BauGB)

4.1 Auf privaten Stellplatzflächen ist je angefangene 8 Stellplätze ein heimischer standortgerechter  
Laubbaum zu pflanzen.

HINWEISE
1. DENKMALSCHUTZ

Bei Bodeneingriffen  können Bodendenkmäler  (kulturgeschichtliche  Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, 
Einzelfunde aber auch Veränderungen  und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit)  
entdeckt werden. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern  ist der  Stadt Lüdinghausen und dem LWL – 
Archäologie für Westfalen, Münster unverzüglich anzuzeigen (§§ 15 und 16 DSCHG NRW).  Erste 
Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Archäologie  für Westfalen, An den 
Speichern 7, 48157 Münster und dem LWL-Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie, Sentruper 
Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.  Der LWL-Archäologie  für Westfalen oder ihren 
Beauftragten ist das Betreten der betroffenen Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische 
und/oder paläontologische Untersuchungen  durchführen zu können (§ 28 DSchG NRW). Die dafür 
benötigten Flächen sind für die Dauer der Untersuchungen  freizuhalten.

2. KAMPFMITTEL
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnliche  Verfärbungen auf 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst  Westfalen-Lippe  ist durch die örtliche Ordnungsbehörde  oder Polizei 
unverzüglich zu verständigen. 

3. ARTENSCHUTZ
Im Sinne des allgemeinen Artenschutzes gem. § 44 BNatSchG sind Gehölzentnahmen  nicht während 
der Brut- und Aufzuchtzeit, d.h. nicht zwischen dem 01.03 – 30.09. (vgl. § 39 BNatSchG) 
vorzunehmen. Dies umfasst auch im Plangebiet vorhandene Hecken sowie Garten- und Ziergehölze. 
Wird im Rahmen einer gesonderten artenschutzrechtlichen  Kontrolle der Nachweis erbracht, dass alle 
Brutvögel ihre Brut an den auf dem Gelände vorhandenen Gehölzen beendet haben, bzw. derzeit 
keine Brut vorliegt, ist eine Durchführung der Rodungsarbeiten  gegebenenfalls  auch während der 
Sperrzeit möglich. Im Fall zukünftiger Abbrucharbeiten  sind die artenschutzrechtlichen  Belange im 
Rahmen der Genehmigungsplanung  bzw. des Anzeigeverfahrens  abschließend zu prüfen.

4       BODENSCHUTZ
         Gemäß § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz  für NRW (LBodSchG) sind der Grundstückseigentümer  

und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück verpflichtet , Anhaltspunkte für das 
Vorliegen einer Altlast oder schädlichen Bodenveränderung  auf dem Grundstück unverzüglich der 
zuständigen Behörde mitzuteilen. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast oder schädlichen 
Bodenveränderungen  ergeben sich aus § 9 Abs. 1 Satz 1 Bundesbodenschutzgesetz  (BBodSchG) i. 
V. m. § 3 Abs. 1 und 2 Bundes-Bodenschutz-  und Altlastenverordnung  (BBodSchV). Soweit sich bei 
Erdarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe, Geruch usw. im Boden zeigen, die auf eine Veränderung des 
Bodens mit umweltgefährdenden  Stoffen hindeuten, ist die Untere Bodenschutzbehörde  unverzüglich 
zu benachrichtigen.

 
5       HOCHSPANNUNGSFREILEITUNG
         Von den einzelnen ggf. ,auch nicht genehmigungspflichtigen  Bauvorhaben im Schutzstreifen  der 

Leitung bzw. in unmittelbarer  Nähe dazu sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und 
Schnittzeichnungen mit Höhenangaben  in m über NN) zur Prüfung und abschließenden 
Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer/Bauherrn  
zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Westnetz GmbH.

 
6     EINSICHTNAHME UNTERLAGEN

Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke genommen wird 
–DIN-Normen sowie Gutachten und VDI-Richtlinien anderer Art – können diese bei der auslegenden 
Stelle innerhalb der Öffnungszeiten eingesehen werden.  

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

Die Darstellung der Grundstücksgrenzen  stimmt mit dem Katasternachweis  überein. Stand: __ . __ . ____
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung .

, den __ . __ . ____ 

Der Rat der Stadt hat am __ . __ . ____ gem. § 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches  beschlossen, diesen
Bebauungsplan  aufzustellen. Dieser Beschluss ist am __ . __ . ____ ortsüblich bekannt gemacht worden.
Lüdinghausen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  beschlossen, diesen
Bebauungsplan  - Entwurf mit Begründung - öffentlich auszulegen.
Lüdinghausen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer
 

Dieser Bebauungsplan  - Entwurf mit Begründung - hat gem. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches  in der Zeit
vom__ . __ . ____ bis__ . __ . ____ einschließlich zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am__ . __ . ____ 
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches  durchgeführt .
Lüdinghausen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Der Rat der Stadt hat am__ . __ . ____ gem. § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt .
Lüdinghausen, den __ . __ . ____ 

................................ ................................
Bürgermeister Schriftführer

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches  ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes  am __ . __ . ____  
ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung ist dieser Bebauungsplan in Kraft getreten.
Lüdinghausen, den __ . __ . ____ 

................................
Bürgermeister

Maximale Gebäudehöhe bezogen auf Meter über NHN,
siehe textliche Festsetzung Nr. 2

H max: 

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO

Offene Bauweiseo

Baugrenze

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Bebauungsplanes  gem § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher  Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Zahl der Vollgeschosse - als HöchstmaßIII

BESTANDSDARSTELLUNGEN  UND HINWEISE

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gebäude mit Hausnummer 

223

Flurgrenze

FlurnummerFlur 23

1

oberirdische 110 kV-Leitung mit Schutzstreifen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Gehrecht belastete Flächen zugunsten der AnliegerG

Mit Fahrrecht belastete Flächen zugunsten der AnliegerF

Mit Leitungsrecht belastete Flächen zugunsten der VersorgungsträgerL

Abweichende Bauweisea

Baumassenzahl10,0

Geschossflächenzahl2,4


